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Herzlich Willkommen 
zum Workshop  

Unternehmensnachfolge 

  

im Rahmen des 

Unternehmerkongresses der 

mittelständischen Wirtschaft 
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Dirk Helmbrecht,  

Vorstandsvorsitzender VR Bank Nürnberg 

Eröffnung und Begrüßung 
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Ʒ Nach Angaben des statistischen Bundesamtes 

gibt es in Deutschland rund 300.000  

kleinere und mittlere Unternehmen (KMU).  

Ʒ Diese beschäftigen weit über 10 Mio. Arbeitnehmer. 

Ʒ Der Generationenwechsel im Mittelstand  

für die gesamtdeutsche Volkswirtschaft ist enorm. 

Ʒ In den nächsten 10 Jahren werden rund 150.000 

dieser Unternehmen, ihren Besitzer wechseln.  

Status Unternehmensnachfolge in Deutschland  
 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge/2015-01-19 
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Status Unternehmensnachfolge in Deutschland  
 

 

ƷTransaktionsberatung kleinerer Unternehmen  

    bei externen Folgeprozessen  

    ist ein wichtiges Geschäftsfeld der  

    genossenschaftlichen Finanzgruppe.  

 

ƷNachfolgelösungen außerhalb der Familie 

    gewinnen zwar immer mehr an Bedeutung, 

    aber die Familiennachfolge bleibt dominant. 

 

ƷHier handelt es sich vorwiegend um kleine und  

    mittlere Unternehmen, die heute auch für unsere  

    Veranstaltung maßgebend sind.  

    Komplexere Transaktionsmodelle für Finanzinvestoren 

    sind heute nicht unser Thema. 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge/2015-01-19 
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Status Unternehmensnachfolge in Deutschland 
GfK-Umfrage im Auftrag der DZ Bank 

 

 Die repräsentative Umfrage unter 1.000 

mittelständischen Unternehmen in Deutschland 

ergab: 

ƷSchon in den nächsten 5 Jahren werden rd. ¼ der 

    mittelständischen Unternehmen in neue Hände  

    übergehen.  

    Bei 6 % der Befragten steht bereits in den nächsten  

    12 Monaten eine Unternehmensnachfolge an.  

    Bei weiteren 8% in den nächsten 1-3 Jahren. 

Ʒ92 % der Befragten benötigen einen Nachfolger, weil 

    sie in den Ruhestand gehen. 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge/2015-01-19 

Ich mach das jetzt  

nochmal 5 Jahre,  

aber dann übernimmst  

du den ganzen Laden!!!  
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Status Unternehmensnachfolge in Deutschland 
GfK-Umfrage: Motive für anstehende Nachfolgeregelung  

 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Status Unternehmensnachfolge in Deutschland 
GfK-Umfrage: Interne und externe Unternehmensnachfolge  

 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Status Unternehmensnachfolge in Deutschland 
GfK-Umfrage im Auftrag der DZ Bank 

 

 
ƷDie Trennung vom Unternehmen fällt den meisten 

    Befragten schwer. 

ƷÜber 50 % machen sich Sorgen um ihre  

    Belegschaft im Falle einer Nachfolge  

Ʒ40 % befürchten keinen geeigneten  

    Kaufinteressenten zu finden oder 

    glauben, dass der Nachfolgekandidat nicht  

    ausreichend qualifiziert ist. 

ƷFolgerichtig wollen die meisten Mittelständler  

    ihrem Unternehmen zunächst noch weiter 

    verbunden bleiben.  

ƷDie Absicht, sich komplett aus dem Unternehmen 

    zurückzuziehen, haben nur knapp ein Drittel der  

    Befragten. 

 S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge/2015-01-19 
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Status Unternehmensnachfolge in Deutschland 
GfK-Umfrage: Verbleib im Unternehmen nach einer Übergabe  

 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Status Unternehmensnachfolge in Deutschland 
GfK-Umfrage: Verbleib im Unternehmen nach einer Übergabe  

 

 W¿rde bei einer ¦bergabe im Unternehmen bleiben f¿r die Dauer von é Jahren 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Status Unternehmensnachfolge in Deutschland 
GfK-Umfrage im Auftrag der DZ Bank 

 

 
Ʒ Den Übernahmeprozess wollen die meisten Unternehmer ohne jede fremde Hilfe über 

     die Bühne bringen. So gaben 46% an, sie würden keine externen Berater engagieren. 

 

Ʒ Dieses ist aber nach unseren Erfahrungen, gerade bei der Gestaltung von  

     Nachfolgelösungen und Unternehmensübernahmen nicht sinnvoll. Denn diese  

     scheitern öfter oder laufen nicht so ab, wie von den Beteiligten gewünscht.  

 

Ʒ Zusätzlich sollte das Unternehmen den Zeitrahmen für die Übergabe nicht zu kurz  

     ansetzen; die Einschätzung für den Übergabeprozess liegt hier bei durchschnittlich 

    15 Monaten, was eindeutig zu knapp ist.  

 

 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Status Unternehmensnachfolge in Deutschland 
GfK-Umfrage: Dauer es Übergangsprozesses  
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Status Unternehmensnachfolge in Deutschland 
GfK-Umfrage: Präferierte Unternehmensnachfolgeregelung  

 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 



15 

Status Unternehmensnachfolge in Deutschland 
GfK-Umfrage: erwartete Probleme im Übergangsprozess  

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Meinhardt, Gieseler & Partner 
Kanzlei für Wirtschaftsrecht 

 
Dr. Norbert Gieseler  

Fachanwalt für Handels - und Gesellschaftsrecht  

Fachanwalt für Steuerrecht  

Fachanwalt für Erbrecht  

  

MG&P ï Rechtsanwälte Meinhardt, Gieseler  & Partner  

Kanzlei für Wirtschaftsrecht  

Rathenauplatz 4 -8 

90489 Nürnberg  

T 0911 580 560 24 

F 0911 580 560 99 

E-Mail gieseler@mgup.de  
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Unternehmensnachfolge als große Herausforderung für 
Unternehmer und Berater durch Zusammentreffen von:  
 

ÅGesellschaftsrecht  

ÅErbrecht  

ÅSteuerrecht  
 

 

Zu unterscheiden ist: 
 

A. Unternehmensnachfolge im Todesfall  

B. Unternehmensnachfolge unter Lebenden  

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 



19 

 

A. Unternehmensnachfolge im Todesfall  

 
Anpassung von Gesellschaftsverträgen und Testamenten 

für den Fall des Todes als plötzliches Ereignis  

ohne die Möglichkeit eines späteren korrigierenden Eingriffs 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Fallbeispiel 1:  

Der Erblasser E hat seine Frau als Alleinerbin eingesetzt. 

Er hinterlässt wesentliches Privatvermögen sowie eine 

Wäscherei, die er als Einzelunternehmer betrieben hat.  

Bei der Wäscherei gibt es ein Haftungsproblem, da 

Chemikalien in den Untergrund eingesickert sind. Der 

Umfang der Haftung ist noch nicht bekannt, kann aber 

Millionenbeträge ausmachen. 

Die Frage ist:  

Was kann man der Ehefrau F nunmehr raten? 

 
S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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1. Sie nimmt die Erbschaft an.  

 Ÿ Universalsukzession 

 Ÿ Haftungsproblem der chemischen Reinigung 

       (Ä 27 HGB) 

2. Sie schlägt die Erbschaft aus, dann aber insgesamt.  

3. Möglichkeiten  der  Haftungsbeschränkung  

4. Was hätte  im Vorfeld  besser  gestaltet  werden  können?  

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Fallbeispiel 2:  

 

Der Erblasser E hat eine GmbH als Alleingesellschafter. 
Zusätzlich ist er Eigentümer des Grundstücks, das von 
der GmbH gemietet ist.  

Der Erblasser macht ein Testament, in dem er seine 
Ehefrau als Alleinerbin einsetzt und diese belastet mit 
einem Vermächtnis zugunsten der Tochter.  

Die Tochter soll die GmbH-Anteile bekommen. 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Wirtschaftliche Absicht des Erblassers war,  

seine Ehefrau nach seinem Tode zu versorgen, indem  

diese das Grundstück weiterhin an die GmbH vermieten kann 

und so Mieteinnahmen hat. 

 

Steuerliche Folgen:  

Aufdeckung aller stillen Reserven. 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Alternativgestaltung:  

Die Tochter wird als Alleinerbin eingesetzt und  

mit einem Vermächtnis zugunsten der Ehefrau belastet.  

Sie muss der Ehefrau eine monatliche Last in Höhe der 

Miete zahlen. 

 

Steuerliche Folgen:  

Stillen Reserven werden nicht aufgedeckt. 

 
S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Fallbeispiel 3:  

Der Erblasser ist verheiratet und hat zwei Kinder.  

Er hat mit seiner Ehefrau ein Berliner Testament gemacht. 

 

Der Erblasser ist Mitgesellschafter einer OHG.  

Im Gesellschaftsvertrag der OHG steht, dass  

im Falle des Todes eines Gesellschafters  

dessen Abkömmlinge die Geschäftsanteile erben können. 

 

Nunmehr verstirbt er. 

 
S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Problem:  

Die Ehefrau ist Erbin.  

Aufgrund des Gesellschaftsvertrags kann sie aber  

die Geschäftsanteile nicht übernehmen. 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Fallbeispiel 4:  

Der Erblasser ist Mitgesellschafter einer BGB-Gesellschaft 

(Kfz-Werkstatt). Im Gesellschaftsvertrag ist die 

Vererblichkeit der Geschäftsanteile vorgesehen. 

Er hat seine Ehefrau, die vom Kfz-Gewerbe nichts versteht, 

als Alleinerbin eingesetzt. 

 

Nunmehr verstirbt er. 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Folge:  

Die Ehefrau wird Mitgesellschafterin der BGB-Gesellschaft, 

ist aber fachlich nicht in der Lage, in der Werkstatt 

mitzuarbeiten. Sie übernimmt überdies damit die Haftung 

mit ihrem gesamten Privatvermögen. 

Gestaltungsalternative:  

Änderung des Gesellschaftsvertrags dahingehend, dass der 

Erbe das Wahlrecht hat, entweder in die Gesellschaft 

einzutreten oder stattdessen eine Abfindung zu verlangen. 

Die Höhe der Abfindung kann wiederum im 

Gesellschaftsvertrag geregelt werden. 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Zusammenfassung   

 

Es ist unbedingt erforderlich, dass der Unternehmer  

ein Testament macht, da die gesetzliche Erbfolge 

in der Regel die falsche Rechtsnachfolge bedeutet. 

 

Es entstehen Erbengemeinschaften, die im unternehmerischen 

Bereich in der Regel derart streitbelastet sind, dass eine solche 

sich kurzfristig auseinander dividieren muss, wodurch 

Ausgleichszahlungen entstehen.  

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Ferner ist der Gesellschaftsvertrag unbedingt auf das Testament 

anzupassen. Dabei ist insbesondere bei der BGB-Gesellschaft 

und der OHG eine gesellschaftsvertragliche Regelung für den Fall 

des Todes eines Gesellschafters unbedingt erforderlich. 

 

Die Gesellschaftsform muss ebenfalls betrachtet werden,  

bspw. um unnötige Haftungsrisiken des Erblassers zu vermeiden. 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Unternehmensnachfolge - Erfahrungen  

ü Gedanken  

ü Einklang  

ü Kopf & Herz  

ü 5 R - Rat 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 



Gedanken  

Emotionen 

Unternehmens

Prägung 

Sachlich 

Zukunft Steuerberater Mitarbeiter 

Spannungs-

Felder 

Konfliktherde 

Loslassen 

Akzeptanz 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Nuremberg_Funnel_-_ad_stamp_1910.jpg


Einklang  

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 



Herz & Kopf  

ü Steuerberater  

ü Anwalt  

ü ĂBAUCHñ 

ü COACH, auch  

    Freunde/ Familie  

ü Gespräche  

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 



5 R - RAT 

ü Réechtzeitig 

ü Réichtiger Steuerberater 

ü Réichtiger Anwalt 

ü Réichtige Wahl der Alternativen 

ü Réichtige Bank 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 



Resultat  

Relaxter Ruhestand  

Riesenüberraschung  

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Zu unterscheiden  ist : 

1. Unternehmensnachfolge unter Beteiligung von 

außenstehenden Dritten. 

2. Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie. 

 

 

Unternehmensnachfolge unter Lebenden  

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 



40 

 

1. Unternehmensnachfolge unter Beteiligung von  

     außenstehenden Dritten   

 

a) Verkauf des Unternehmens an Außenstehende 

b) Beteiligung Außenstehender an der 

Unternehmensführung 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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2. Unternehmensnachfolge  innerhalb  der  Familie  
 
Gibt es jemanden in der Familie, der in der Lage und willens ist, 

das Unternehmen weiterzuführen? 

 

Soweit mehrere Personen hierfür in Betracht kommen,  

ist zu prüfen, ob diese Personen sich in der 

Unternehmensf¿hrung Ăzusammenraufenñ oder  

das Unternehmen geeignet ist, in mehrere Teile aufgeteilt zu 

werden (z. B. Aldi). 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Bei der Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie 
sind folgende rechtliche Gesichtspunkte zu beachten: 

 

1. Haftungsrechtliche Gesichtspunkte 

 

2. Erbrechtliche Gesichtspunkte 

 

3. Steuerliche Gesichtspunkte 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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1. Haftungsrechtliche  Gesichtspunkte  

 

Der Übernehmer wird in der Regel die Haftung des 

Übergebers übernehmen,  

also auch Haftungsfälle aus der Vergangenheit. 

 

 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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2. Erbrechtliche  Gesichtspunkte  

 

In der Regel ist das Unternehmen das wesentliche Vermögen, 

das unentgeltlich herausgegeben wird,  

so dass eine Schenkung vorliegt,  

die Pflichtteilsergänzungsansprüche auslösen kann. 

 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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3. Steuerliche  Gesichtspunkte  

 

Hier ist zu unterscheiden zwischen:  

Å der Erbschaftsteuer und  

Å der Ertragssteuer (Einkommensteuer / Körperschaftsteuer). 

 

 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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1. Erbschaftsteuer  
 

 

 

 
In der Regel ist die Erbschaftsteuer nicht so problematisch. 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Zu erwartende Änderungen durch die Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts vom 17.12.2014 
 

 

 

 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat zu folgenden 

Gesichtspunkten Stellung genommen:  

 

 

 
S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Verschonungsregelung  

Nach dem Erbschaftsteuergesetz besteht bei der 

Vererbung von Betriebsvermögen die Möglichkeit,  

dass ein steuerlicher Abschlag von 85 oder 100 %  

des betrieblichen Wertes gemacht wird.  

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass 

dieser Abschlag grundsätzlich in Ordnung geht, allerdings 

auf kleine und mittlere Unternehmen beschränkt werden 

muss. Bei größeren Betrieben sei der Gleichheitsgrundsatz 

verletzt. Hier ist eine Änderung der Erbschaftsteuer-

gesetzgebung lediglich im Bezug auf größere 

Unternehmen zu erwarten. 
S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Lohnsummenregelung  

Augenblicklich verlangt das Erbschaftsteuergesetz, dass 

bei einer Belegschaft von mehr als 20 Beschäftigten 

Lohnsummen über 5 bzw. 7 Jahre eingehalten werden. 

Das Bundesverfassungsgericht bemängelt hier, dass 

lediglich Betriebe von mehr als 20 Beschäftigten davon 

betroffen seien. Dies seien über 90 % der Betriebe in 

Deutschland, so dass das Regelausnahmeverhältnis nicht 

eingehalten werde.  

Auch hier ist eine Änderung zu erwarten. 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Verwaltungsvermögen  

Die bisherige Regelung besagt, dass die Verschonungs-

abschläge (85 %) nur bei einem Betriebsvermögen möglich 

sind, das nicht mehr als 50 % Verwaltungsvermögen 

beinhaltet. 

Das Bundesverfassungsgericht bemängelt, dass diese  

50-%-Regelung zu großzügig sei, da kein Grund bestehe, 

nicht betriebsnotwendiges Verwaltungsvermögen in einem 

derart großen Umfang steuerlich zu verschonen. Hier ist zu 

erwarten, dass dieses Verwaltungsvermögen deutlich 

reduziert werden wird. Sollte das Verwaltungsvermögen 

dann  zu groß sein, fällt die steuerliche  

Vergünstigung insgesamt weg. 
S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Dies sind die wesentlichen zu erwartenden Änderungen 

aufgrund der oben benannten Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts. 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Schenkungen  unter  Lebenden : 

Vorteil der Schenkung ist die Fortführung der Buchwerte 

im Unternehmen, so dass stille Reserven nicht aufgedeckt 

werden. 

Ertragsteuerliche Probleme entstehen in der Regel nicht. 

 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Erbschaftsteuerliches Beispiel:  

Vater V überträgt sein Unternehmen mit einem Wert von 

2,0 Mio. ú an seine Tochter S. 

Erbschaftsteuer: 

Unternehmenswert      2,0 Mio. ú 

./. Regelabschlag 85 %  = 1,7 Mio. ú 

Differenz       300.000,00 Mio. ú 

./. Freibetrag       400.000,00 ú 

= Steuer 7 %             = 0,00 ú 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Problem:  

 

Spätere Pflichtteilsergänzungsansprüche von 

Geschwistern oder Eltern! 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Übertragung gegen Weitergabeverpflichtung : 

Unternehmer U überträgt sein Unternehmen an Kind K1. 

Um das andere Kind K2 nicht schlechter zu stellen, 

verlangt U von K1, seinem Geschwisterteil einen Ausgleich 

zu zahlen. 

 

Ertragsteuerliche Problematik: 

Keine unentgeltliche Übertragung, so dass die Gefahr 

besteht, dass stille Reserven aufzudecken sind. 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Auszahlungen an den Geschwisterteil müssen aus dem 

Unternehmen entnommen und dort erst einmal versteuert 

werden.  

Das heißt, wenn man 100 zahlen muss, muss man  

ca. 150 aus dem Unternehmen herausnehmen. 

Dies kann zu einer Gefährdung der Liquiditätslage des 

Unternehmens führen. 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Übergabe gegen Versorgungsleistung:  

Soweit der Unternehmer sein Unternehmen zu Lebzeiten an 

eines seiner Kinder übergibt und das Kind sich verpflichtet,  

an den Unternehmer Versorgungsleistungen zu zahlen,  

die aus dem Unternehmen auch erwirtschaftet werden können, 

liegt eine unentgeltliche Übertragung vor  

mit der Folge,  

dass stille Reserven nicht aufgedeckt werden müssen. 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Übertragung gegen Nießbrauchsvorbehalt : 

Auch im Unternehmensbereich besteht die Möglichkeit, 

sich einen Nießbrauch vorzubehalten.  

Dies führt dazu, dass der Altunternehmer als Nießbrauchs-

berechtigter nach wie vor Unternehmer im Sinne des 

Steuerrechts ist und der Neuunternehmer (Kind) auch 

Unternehmer wird, soweit der Neuunternehmer eigenes 

unternehmerisches Risiko und eigene unternehmerische 

Verantwortung trägt. 

S/Helmbrecht/Unternehmensnachfolge 
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Zusammenfassung:  

Bei der Unternehmensnachfolge unter Lebenden muss 

überprüft werden, ob in der eigenen Familie ein geeigneter 

Nachfolger vorhanden ist, der auch willens ist, diese 

Nachfolge anzutreten.  

Anderenfalls muss ggf. nach einem außenstehenden 

Dritten Ausschau gehalten werden, der das Unternehmen 

als solches oder die Geschäftsleitung übernimmt und so 

das Unternehmen als Familienunternehmen mit einer 

Fremdgeschäftsführung fortgeführt werden kann.  
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Innerhalb der Familie muss darauf geachtet werden,  

dass es sich um eine unentgeltliche Übertragung handelt, 

da anderenfalls die stillen Reserven in dem Unternehmen 

aufzudecken sind. 

Weiterhin ist auf sonstige Pflichtteilsberechtigte zu achten. 

Soweit Pflichtteilsansprüche geltend gemacht werden, 

können diese sehr teuer werden, soweit sie aus dem 

Unternehmen zu bedienen sind. Ein wirtschaftlich auf das 

Unternehmen beschränkter Pflichtteilsverzicht sollte nach 

Möglichkeit erwirkt werden.                                                                                                  
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Tagesordnung 
Workshop Unternehmensnachfolge   

Unternehmerkongress der mitteständischen Wirtschaft,  19. Januar 2015 

1. Status Unternehmensnachfolge in Deutschland, 

Dirk Helmbrecht, VR Bank Nürnberg 

2. Unternehmensnachfolge im Todesfall, 

Dr. Norbert Gieseler, Rechtsanwaltskanzlei MG&P 

3. Gemeinsame Unternehmensnachfolge zur Erfolgsgeschichte machen,  

am Beispiel der Firma Alfatec GmbH & Co. KG: Fritz und Jens Kohler  

4. Unternehmensnachfolge unter Lebenden ï rechtliche und steuerliche Gesichtspunkte,  

Dr. Norbert Gieseler 

5. Unternehmensnachfolge aus Sicht der Bank ï Checklisten, Finanzierungsbausteine, 

Dirk Helmbrecht 

6. Fehler vermeiden, Chancen nutzen, mögliche Vorgehensweise 

V 

V 

V 

V 
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Unternehmensnachfolge aus Sicht der Bank 
 

 Eine Unternehmensübergabe ist zunächst ein betriebswirtschaftlicher 

Managementprozess, der mehrere Ergebnisse erzielen muss, z.B.: 

ƷAngemessene Altersvorsorge für den Alteigentümer 

ƷArbeitsplätze langfristig sichern 

ƷDer Nachfolger muss eine wirtschaftliche Perspektive besitzen und angemessene  

    Bezüge erwirtschaften können.  

 

Hieraus ergeben sich verschiedene betriebswirtschaftliche Fragestellungen: 

ƷDer Unternehmenswert muss ermittelt werden, der beiden Partnern gerecht wird.  

ƷDie Finanzierung der Übernahme muss optimal konzipiert und realisiert werden.  

ƷDie Übergabe muss steuerlich so optimal wie möglich konzipiert werden.  

ƷBeide Partner müssen mit den vereinbarten Übernahmekonditionen zufrieden sein  

    und damit auch wirtschaften können. 
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Unternehmensnachfolge aus Sicht der Bank 
Wichtig für den Übernehmer: Der Business -Plan  

 

 
é ein schl¿ssiges Konzept, das Unternehmergeist zeigt!  

 

Er sollte folgende Punkte beschreiben: 

ƷKernpunkt der Geschäftsidee 

ƷMarktchancen und Risiken 

ƷInvestitionsplan (Betriebsmittel, Investitionskosten) 

ƷRentabilitätsvorschau für mindestens 3 Jahre 

ƷLiquiditätsplan 

 

Dazu bietet das Infocenter der KfW  

(www.kfw.de/gruenderservice)  

sehr hilfreiche und ausführliche Checklisten an. 
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